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RS OGH 1987/10/6 15Os131/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1987

Norm

WGG 1979 §10

WGG 1979 §11

Rechtssatz

§ 10 Abs 2 WGG, wonach die Mitglieder "im Fall ihres Ausscheidens nicht mehr als die eingezahlten Einlagen und ihren

Anteil am verteilbaren Gewinn erhalten" dürfen, betri7t nur Fälle, in denen die Zahlungen aus dem Vermögen einer

gemeinnützigen Bauvereinigung an ein ausscheidendes Mitglied in Betracht kommen. Auf die Veräußerung von Aktien

oder von Geschäftsanteilen einer GmbH oder Genossenschaft an Dritte hingegen ist dieses Verbot nicht anwendbar.
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